
Beilage Nr.24/80 

Gesetz vom . ' mit dem das Wiener 

Bezügegesetz und die Dienstordnung 1966 geändert werden 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Wiener Bezügegesetz, LGBl. für Wien Nr. 4/1973, in der 

Fassung des Landesgesetzes LGBl. für Wien Nr. 25/1979 wird 

wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 5 und 6 hat zu lauten:· 

"(5) Der Bezug des Mitgliedes des Landtages, das zugleich 

Vorsitzender des Gemeinderates ist, erhöht sich um eine Amts­

zulage. Die Amtszulage beträgt· 

a) für den Vorsitzenden, dem die Aufgaben gemäß§ 15d 

Abs. 3 der Wiener Stadtverfassung, LGBl. für Wien 

Nr. 2~/1968, in der Fassung des Gesetzes LGBl. für 

Wien Nr. 12/1978 obliegen, 90 v.H., 

b). für die übrigen Vorsitzenden 33 v.H. 

des Bezuges gemäß Abs. 1. 

(6) Kämen für denselben Zeitraum mehrere Amtszulagen 

gemäß Abs. 3 bis 5 in Betracht, .so gebührt. nur eine Amtszulage, 

und zwar die· jeweils höhere; bei gleicher Höhe gebührt die 

Amtszulage gemäß Abs. 3." 

2. § 2 Abs. 1 hat zu lauten: 

''(1) Dem:Mitglied des Landtages gebührt zum Bezug ein 

monatlicher Auslagenersatz. Dar Auslagenersatz beträgt für die 

Präsidenten des Landt~ges 40 v.H., für die Übrigen Mitglieder 

des Landtages 25 v.H. des B~zuges gemäß§ 1 Abs. 1 zuzÖglich 

einer allfälligen Amtszulage gemäß§ 1 Abs. 3 oder 4. 11 



3. § 3 Abs. 1 hat zu lautBn: 

"(1) Dem ehemaligen Mitglied des·Landtages, das diese 

Funktion ununterbrochen mindestens drei Jahre ausgeübt hat, 

gebührt nach dem Ausscheiden aus der Funktion eine einmalige 

Entschädigung. Die Entschädigung beträgt das Dreifache, wenn 

die Funktion jedoch während zweier aufeinanderfolgenden 

Gesetzgebungsperioden ausgeübt wurde, das Sechsfache uqd, 

wenn die Funktion während mindestens dreier aufeinander­

folgenden Gesetzgebungsperioden ausgeübt wurde, das Zwölf­

fache des im Monat des Ausscheidens gebührenden, um ein 

Sechstel erhöhten Bezuges. 11 

4. Im§ 3 Abs. 2 sind die Worte "des ihm im Monat des Aus­

scheidens gebührenden Bezuges gemäß§ 1" durch "des im Monat 

des Ausscheidens gebührenden, um ein Sechstel erhöhten 

·Bezuges" zu ersetzen. 

5. Dem§ 3 Abs. 3 ist folgender Satz anzufügen: 

"In diesem Fall ist eine Mindestfunktionsdauer im Sinne 

des ersten Satzes des Abs. 1 nicht erforderlich." 

6. § -4 Abs. 1 lit. a hat zu lauten: 

"a) die ruhebezugsfähige Gesamtzeit mindestens acht Jahre 

beträgt und" 

7. § 5 Abs. 2 hat zu lauten: 

''(2) Die ruhebezugsfähige Gesamtzeit setzt sich zusammen aus 

a) der Zeit als Mitglied des Wiener Landtages oder als 

Bezirksvorsteher-Stellvertreter, 

b) der Zeit als Mitglied eines anderen Landtages, des 

Nationalrates oder des Bundesrates, wenQ für diese 

Zeit, soweit sie vor dem 1. Jänner 1981 liegt, ein 

Beitrag von 6 v.H., sonst ein Beitrag von 7 v.H. der 

als Mitglied dieser Vertretungskörper erhaltenen Bezüge 

einschließlich der Sonderzahlungen geleistet wird, 



... 

c) der vor der Zeit als Mitglied des Wiener Landtages 

liegenden Zeit als Mitglied der Wiener Landesregierung 

oder als Bezirksvorsteher, wenn di~se Zeiten keinen 

Anspruch auf Ruhebezug gemäß§ 15 oder§ 23 begründen, 

d) der gemäß Abs. 3 angerechneten Zeit, 

e) dem gemäß Abs. 4 zugerechneten Zeitraum. 

Die mehrfache Berück$ichtigun2 ein und desselben Zeitrau~es 

ist unzulässig." 

8. § 6 Abs. 1 hat zu lauten: 

11 (1) Der Ruhe~ezug beträgt bei einer ruhebezugsfähigen 

Gesamtzeit von acht Jahren 46 v.H. des Bezuges gemäß§ 5 Abs. 1. 

Er erhöht sich für jedes weitere Jahr der ruhebezugsfähigen 

Gesamtzeit um 2 v.H. di~ses Bezuges." 

9, § 11 hat zu lauten: 

11 § 11. Dem Mitglied der Landesregierung mit Ausnahme des 

Landeshauptmannes gebührt ein monßtlicher Bezug. Der Bezug 
1 

beträ,gt 

a) für den Landeshauptmann-Stellvertreter und das Mitglied 

der Landesregierung, das zugleich Vizebürgermeister ist, 

100 v.H~ des Bezuges eines Staatssekretärs unter 

Zugrundelegung der Gehaltsstufe 6 der Dienstklasse IX, 

. ·b) für das Mitglied der Landesregierung, das zugleich 

amtsführender Stadtrat ist, 90 v.H. des Bezuges eines 

Staatssekretärs unter Zugrundelegung der Gehaltsstufe 6 

der Dienstklasse IX, 

c) für ein sonstiges Mitglied der LanJesregierung 50 v.H. 

des Bezuges gemäß lit. b. 11 

10. § 12 hat zu lauten: 

"§ 12. ( 1) Dem Mitglied· der Landesregierung mit Ausnahme des 

Landeshauptmannes gebührt zum Bezug ein monatlicher Auslagen­

ersatz. Der Auslagenersatz beträgt für das im§ 11 lit. a 

oder b angeführte Mitglied der Landesregierung 40 v.H. und für 

das im§ 1~ lit; c angeführte Mitglied der Landesregierung 

25 v~H. des (ungekürzten) Bezuges gemäß§ 11. 



(2) Das im§ 11 lit. a oder b angeführte Mitglied 

der Landesregierung hat Anspruch auf die Bereitstellung eines 

Personenkraftwagens. Wird ein Personenkraftwagen nicht zur 

Verfügung gestellt,_ so gebührt eine monat_liche Entschädig~ng, 

deren Höhe unter Berücksichtigung der mit der Bereitstellung 

eines Personenkraftwagens verbundenen Betri~bskosten von der 

Landesregierung zu bestimmen ist~" 

11. § 14 hat zu lauten: 

11 § 14. (1) Dem ehemaligen Mitglied der Landesregierung mit 

Ausnahme des ehemaligen Landeshauptmannes 7 das diese Funktion 

ununterbrochen mindestens s~chs Monate ausgeübt hat, gebührt 

nach_ dem Ausscheiden aus der Funktion eine einmaliga Ent­

schädigung, wenn 

a) ihm wegen einer zu kurzen ruhebezugsfähigen Gesamt-• 

zeit kein Ruhebezug gebührt oder 

b) es vor Vollendung des 55. Lebensjahres aus einem 

anderen Grund als der Funktionsunfähigkeit ausge­

schieden ist. 

(2) Die Entschädigung beträgt das Sechsfache, wenn 

die Funktion jedoch ununterbrochen mindestens ein Jahr aus­

geübt wurde, das Zwölffache des im Monat des Ausscheidens 

gebührenden, um ein Sechstel erhöhten Bezuges. Die Entschädi­

gung gebührt höchstens mit dem Vielfachen, das der Anzahl der 

vollen Kalendermonate entspricht, die zwischen dem Tag des 

Ausscheidens aus der Funktion und dem Tag des Anfalles e~nes 

Ruhebezuges gemä~ § 15 liegen." 

12. Im§ 15 ist der Ausdruck "gemäß§ 11 lit. a bis c" durch die 

Worte "mit Ausnahme des ehemaligen Landeshauptmannes" zu 

ersetzen. 

13. Im§ 16 Abs. 2 hat der Ausdruck "lit. a bi.s c" zu entfallen. 



14. § 17 Abs. 1 hat zu lauten: 

aus 

"{1) Die ruhebezugsfähige Gesamtzeit setzt sich zusammen 

a) der Zeit als Mitglied einer Landesregierung, als 

Präsident des Wiener Landtages, als Mitglied der 

Bundesregierung oder als Staatssekretär, 

b) einem Drittel der Zeit als Mitglied eines Landtages, . 
des Nationalrates, des Bundesrates, als Bezirksvor-

steher oder als Bezirksvorsteher-Stellvertreter, 

c) dem gemäß Abs. 2 zugerechneten Zeitraum. 

Die mehrfache Berücksichtigung ein und desselben Zeitraumes 

ist unzulässig." 

15. Im § 22 Abs. 1 ist der Ausdruck "90 v.H." durch "95 v.H." 

zu ersetzen. 

16. § 22 Abs. 2 hat zu lauten: 

" ( 2) Dem Bezirksvorsteher gebührt zum Bezug ei,n mona t­

licher Auslagenersatz. Der Au~lagenersatz beträgt 25 v.H. 

des (ungekürzten) Bezuges gemäß_Abs. 1." 

17. § 22 Abs. 4 hat zu lauten: 

. 11 ( 4) § 14 ist sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden,_ 

daß an die Stelle des Ruhebezuges gemäß§ 15 der Ruhebezug 

.gemäß § 23 tritt." 

18. § 24 Abs. 2 hat zu lauten: 

aus 

11 (2) Die ruhebezugsfähige Gesamtzeit setzt sich zusammen 

a) der Zeit als Bezirksvorsteher, als Mitglied einer 

Landesregierung, als Präsident des Wiener Landtages, 

als Mitglied der ·sundesregierung oder als Staats­

sekretär, 



b) einem Drittel d~r Zeit ~als Mitglied eines Landtages, 

des Nationalrates, · cte·s Bundesrates oder als Bezirks­

vorsteher-Stellvertreter, 

c) dem gemäß Abs. 3 zugerechneten Zeitraum. 

Die mehrfache Berücksichtigung ein und desselben Zeitraumes 

ist unzulässig." 

. . 
19. Dem§ 28, dessen bisheriger Inhalt die Absatzbezeichnung 

"(1)" erhält, sind f(?lgende Abs. 2 und 3 anzufügen: 

"(2) Dem Bezirksvorsteher-Stellvertreter gebührt zum 

Bezug ein monatlicher AuslagenePsatz. Der Auslagenersatz 

beträgt 25 v.H. des Bezuges gemäß Abs. 1. 

(3) § 14 ist sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, 

daß an die Stelle des Ruhebezuges gemäß§ 15 der Ruhebezug 

gemäß§ 29 tritt." 

20. § 29 hat zu lauten: 

11 § 29. (1) Dem ehemaligen Bezirksvorsteher-Stellvertreter 

gebührt auf Antrag ein monitlicher Ruhebezug, wsnn 

a) die ruhebezugsfähige Gesamtzeit mindestens acht 

Jahre beträgt und 

b) der ehemalige Bezirksvorsteher-Stellvertreter das 

55. Lebensjahr vollendet hat oder wegen Funktions­

unfähigkeit aus der Funktion ausgeschieden ist. 

(2) § 8 der Pensionsordnung 1966 ist sinngemäß mit der 

Maßgabe anzuwenden, daß an Stelle der Dienstunfähigke~t die 

Funktionsunfähigkeit und an die Stelle der ruhegenußfähigen 

Gesamtdienstzeit die ruhebezugsfähige Gesamtzeit tritt." 

21. Nach dem§ 29 sind folgende§§ 29a bis 29e einzufügen: 

11 § 29a. ( 1) :· Der Ruhebezug wird auf d'er Grundlage des Bezuges 

eines Bezirksvorsteher-Stellvertreters und der ruhebezugs­

fähigen Gesamtzeit ermittelt. 



(2) Die ruhebezugsfähige Gesamtzeit setzt sich 

zusammen aus 

a) der Zeit als Bezirksvorsteher-Stellvertreter, 

b) der Zeit als Mitglied eines Landtages, einer 

Landesregierung, des Nationalrates, des Bundesrates, 

der Bundesregierung, als Staatssekretär oder als 

Bezirksvorsteher, 

c) dem gemäß Abs. 3 zugerechneten Zeitraum. · • 

Die mehrfache Berück~ichtigung ein und desselben Zeitraumes 

ist unzulässig. 

(3) § 9 und§ 10 Abs. 2 bis 4 der Pensionsordnung 1966 

sind sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle 

der Versetzung in pen Ruhestand bzw. des Ausscheidens aus 

dem Dienststand das Ausscheiden aus der Funktion und an die 

Stelle der Wiederverwendung die Wiederwahl tritt. 

(4) Die ruhebezugsfähige Gesamtzeit gemäß Abs. 2 ist 

unter Anwendung des§ 6 Abs. 3 der Pensionsordnung 1966 
in vollen Jahren auszudrücken. 

§ 29b. (1) Der Ruhebezug beträgt bei einer ruhebezugsfähigen 

Gesamtzeit von acht Jahren 46 v.H. des Bezuges gemäß§ 29a 
Abs. 1. Er erhöht sich für jedes weitere Jahr der ruhebezugs­

fänigen Gesamtzeit um 2 v.H. dieses Bezuges. 

(2) Der Ruhebezug darf 80 v.H. des Bezuges gemäi § 29a 

Abs. 1 nicht übersteigen. 

§ 29c. (1) Den Hinterbliebenen(§ 1 Abs. 3 der Pensionsordnung 

1966) 
a) eines Bezirksvorsteher-Stellvertreters, der bei 

Ausscheiden aus der Funktion wegen Funktionsun­

fähigkeit . auf Antrag Anspruch auf Ruhebezug gemäß 

l 29 gehabt hätte, oder 

b) eines ehemaligen Bezirksvorsteher-Stellvertreters~ 

der Anspruch auf Ruhebezug gemäß§ 29 gehabt hat, 

gebührt ein monatlicher Versorgungsbezug. Hat der ehemalige 

Bezirksvorsteher-Stellvertreter nur deshalb keinen Ansp~uch 

auf Ruhebezug gehabt, weil er vor Vollend0ng des 55. Lebens-



jahres verstorben ist, so gebühr __ t der Versorgungsbezug 

auf Antrag ab dem Tag, ab dem der Verstorbene Anspruch 

auf Ruhebezug gehabt hätte. 

(2) Im übrigen sind hinsichtlich der Beurteilung 

des Anspruches der Hinterbliebenen auf Versorgungsbezug 

§ 14 Abs. 2 bis 4, § 17 Abs. 1 bis 8, § 18 Abs. 2 bis 4 
und§ 19 der Pensionsordnung 1966 sinngemäß mit der Maßgabe 

anzuwenden, daß für ein Stiefkind das Erfordernis der• 

Berücksichtigung bei der Haushaltszulage entfällt. Der 

Versorgungsbezug der früheren Ehefrau und des Kindes, das 

das 18. Lebensjahr vollendet hat, gebührt auf Antrag. 

§ 29d. (1) Der Witwenversorgungsbezug beträgt 60 v.H. des 

Ruhebezuges, der der ruhebezugsfähigen Gesamtzeit des 

Verstorbenen und dem Bezug gemäß§ 29a Ab~. 1 entspricht, 

mindestens aber 33 v.H. des Bezuges gemäß§ 29a Abs. 1. 

(2) Der Waisenversorgung~bezug beträgt 

a) für jede Halbwaise 12 v.H. des Ruhebezuges, der 

der ruhebezugsfähigen Gesamtzeit des Verstorbenen 

und dem Bezug gemäß§ 29a Abs. 1 entspricht, 

mindestens aber 6,7 v.H. des Bezuges gemäß§ 29a 

Abs. 1, 

b) . für· jede Vollwaise 30 v. H. des Ruhebezuges, der 

der ruhebezugsfähigen Gesamtzeit des Verstorbenen 

und dem Bezug gemäß§ 29a Abs. 1 entspricht, 

mindestens aber 16,5 v.H. des Bezuges gemäß§ 29a 

Abs. 1. 

§ 29e. Die im§ 10 angeführten Bestimmungen der Pensions­

ordnung 1966 und§ 26 der Pensionsordnung 1966 sind sinn­

gemäß anzuwenden. Bei Anwendung de~§ 42 der Pensions­

ordnu.ng 1966 tritt an die Stelle des Monatsbezuges eines 

Beamten der Bezug gemäß§ 28 Abs. 1 und an die Stelle des 

Ruhebezuges eines Beamten der Ruhebezug gemäß§ 29, auf den 

der Bezirksvorsteher-Stellvertreter beziehungsweise der 

ehemalige Bezirksvorsteher-Stellvertreter im Zeitpunkt 

seines Todes Anspruch hatte. 11 



22. § 30 Abs. 3 hat zu lauteq: 

"(3) Dem Klubobmann (§ 61a der :.·Iiener Stadtverfassung) 

gebührt zum Bezug eine monatliche Zulage in der Höhe der 

sechsfachen Entschädigung gemäß Abs. 2." 

23. Im§ 30 Abs. 4 hat der letzte Satz zu entfallen. 

24. § 32 Abs. 1 und 2 hat zu lauten: 

"(1) Das Mitglied des Landtages, das Mitglied der Landes­

regierung mit Ausnahme des Landeshauptr:,annes, der Bezirksvor­

steher und der Bezirksvorsteher:Stellvertreter haben einen 

monatlichen Pensionsbeitrag sowie einen Pensionsbeitrag von 

jeder Sonderzahlung zu entrichten. 

(2) Der monatliche Pensionsbeitrag beziehungsweise der. 

Pensionsbeitrag von der Sonderzahlung beträgt für das Mitglied 

des Landtages und den Bezirksvorst~her-Stellvertreter 7 v.H., 

für das Mitglied.der Landesregierung und den Bezirksvorsteher 

9 v.H. des Bezuges beziehungsweise der Sond~rzahlung." 
1 

25. § 33 Abs. 3 hat zu lauten: 

11 ( 3) Der Bezug gemäß § 1 Abs. 1 und 2 und § 30 Abs. 1 

gebührt für den Monat, in dem die im§ 91 der Wiener Gemeinde­

wahlordnung, LGBl. für Wien Nr. 17/1964, in der Fassung des 

Gesetzes LGBl. für Wien Nr. 13/1978 festgelegte Frist abläuft 

· oder die Berufung gemäß§ 92 Abs. 2 oder 3 der Wiener Gemeinde­

wahlordnung erfolgt. Der Bezug gemäß§ 1 Abs. 3, § 1 Abs. 5 

li~. b, § 11, .. § 22 Abs. 1 und§ 28 Abs. 1 gebührt für den 

Monat, in dem die Wahl, der Bezug gemäß§ 1 Abs. 5 lit. a 

für den Monat, in dem die Bestellung er:folgt. Der Bezug gemäß 

§ 1 Abs. 4 und die Zulage gemäß§ 30 Abs. 3 gebührt für den 

Monat, in dem die Mildung gemäß§ 16a oder§61a Abs. 2 der 

Wiener Stadtverfassung beim Bürgermeister einlangt~ Der 

Auslagenersatz gemäß§ 2 Abs. 1, § 12 Abs. 1, § 22 Abs. 2 und 

§ 28 Abs. 2 gebührt für den Monat, für den der die Bemessungs­

grundlage bildende Bezug gebührt. 11 



26. Im§ 33 ist der Abs. 5 durch folgende Abs. 5 und 6 zu 

ersetzen: 

11 (5) Ergibt ein Bezug gemäß§ 1., § 11, § 22 Abs. 1, 

§ 28 Abs. 1 oder§ 30 Abs. 1 oder die Entschädigung gemäß 

§ 30 Abs. 2 keinen vollen Schillingbetrag, so sind Restbe­

träge von weniger als 50 Groschen zu vernachlässigen und 

Restbeträge von 50 · Öroschen und darüber auf den nächs~en 

vollen Schillingbetrag aufzurunden. 

(6) § 7 Abs. 1 der Besoldungsordnung 1967, LGBl. für 

Wien Nr. 18, ist auf Geldleistungen an die in den Abschnitten I 
bis V angeführten Funktionäre sinngemäß anzuwenden. 11 

27. Im§ 35 Abs. 3 haben die Worte '.'Bürgermeister (Landesh~upt­

inann)·11 zu entfallen. ' · . 

28. § 36 hat zu lauten: 

11 § 36. (1) Den in den Abschnitten Ibis V angeführten 

Funktionären gebührt für ~ienstfeisen eine Vergütung. Dem 

Landeshauptmann gebührt eine Vergütung, wenn die Dienstreise 

nicht in Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwaltung 

unternommen worden ist. 

(2) Die Art und das Ausmaß der Vergütung für Dienst­

reisen richtet sich nach den für Beamte der Gemeinde Wien, 

Dienstklasse IX, geltenden Vorschriften mit der Maßgabe, daß 

Anspruch auf Nächtigungsgebühr in der Höhe der tatsächlich 

anfallenden Kosten besteht. 11 

29. Im§ 37 sind die Worte 11 auf die in den Abschnitten Ibis V 

angeführten Funktionäre 11 durch 11 auf den Landeshauptmann und 

die in den Abschnitten Ibis V angeführten Funktionäre" 

zu ersetzen. 

30. Im§ 38 sind die Abs. 3 und 4 durch folgende Abs. 3 bis 8 
zu ersetzen: 

''(3) Würde für denselben Zeitraum sowohl ein Bezug als 

Mitglied der Bundesregierung, Staatssekretär oder Landeshaupt-



mann nach dem Bezilgegesetz, BGBl. Nr. 273/1972, als auch 

ein Bezug nach.diesem Gesetz gebühren, so best~ht kein 

Anspruch auf Bezug nach diesem Gesetz. 

(4) Würde für denselben Zeitraum sowohl ein 3ezug 

oder Ruhebezug nach dem Bezügegesetz, BGBl. Nr. 273/1972, 

oder den Abschnitten Ibis IV dieses Gesetzes als auch ein 

Ruhebezug gemäß§ 29 gebühren, so besteht kein Anspruch 

auf Ruhebezug gemäß§ 29. 

(5) Würde für .denselben Zeitraum sowohl ein Versorgungs­

bezug nach dem Bezügegesetz, BGBl. Nr. 273/1972, oder den 

Abschnitten Ibis III dieses Ge~etzes als auch ein Versorgungs­

bezug gemäß§ 29c gebühren, so besteht kein Anspruch auf 

Versorgungsbezug g~mäß § 29c~ 

(6) Anläßlich des Ausscheidens aus einer der in den 

Abschnitten Ibis IV angeführten Funktionen ist ein allen­

falls gebührender Ruhebezug nach d~esem Gesetz neu zu bemessen. 

(7) Würde Anspruch auf mehrere Entschädigungen gemäß 

§ 3, § 14, § 22 Abs. 4 oder§ 28 Abs. 3 bestehen, so gebührt 

nur eine Entschädigung, und zwar bei Verschiedenheit die 

jeweils höhere. Die Entschädigung gemäß§ 3 gebührt nicht, 

wenn für den dem Ausscheiden aus der Funktion als Mitglied 

des Landtages folgenden Monat Anspruch auf Ruhebezug 

gemäß§ 15 besteht. 

( 8) Der Ansp;'uch auf die Entschädigung gemäß § 3, § 14, 

§ 22 Abs. 4 oder§ 28_Abs. 3 besteht nicht, wenn für den dem 

Ausscheiden aus der Funktion folgenden Monat ein Bezug nach 

diesem Gesetz -oder de~ Bezügegesetz, BGBl. Nr. 273/1972, gebührt 

der höher als der der Entschädigung zugrunde liegende Bezug ist. 

31. § 44 hat zu lauten: 

11 § 414. ( 1) Zur Erlassung von Bescheiden in Vollziehung dieses 

Gesetzes ist, sofern die Angelegenheit nicht von der Gemeinde 

im eigenen Wirkungsbereich zu besorgen isti die Landesregierung 

zuständig. 



(2) Soweit dieses Gesetz auf die (ehemaligen) 

Bezirksvorsteh~r, Bezirksv6rst~her-Stellvertreter und 

ihre Hinterbliebenen sowie auf die Mitglieder der Bezirks­

vertretungen anzuwenden ist, handelt es sich um Aufgaben, 

die von der Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich zu besorgen 

sind. Weiters hat die Gemeinde ihre sich aus§ 37 ergebenden 

Aufgaben im eigenen Wirkungsbereich zu besorgen." 

. 32. §·45 wird aufgehoben. 

Artikel II 

Die Dienstordnung 1966; LGBl. für Wien Nr. 37/1967, in der 

Fassung der Landesgesetze LGBl; für Wien Nr. 4/1971, 48/1974, 

23/1977, 25/1978 und 26/1979 wird wie folgt geändert: 

§ 40 hat zu lauten: 

11 § ·40. (1) Bei einem Beamten, der gemäß§ 45 Abs. 1 oder 2 

vom Dienst fr~igestellt ist, sowie bei einem Beamten., dem gemäß 

§ 45 Abs. 3 die zur Ausilbung seines _Mandates erforderliche freie 

Zeit zukommt, tritt, soweit im Abs. 2 oder im Wiener Bezügegesetz, 

LGBl. filr Wien Nr. ·4; 1973, nicht anderes bestimmt ist, eine Ver­

minderung der Bezüge(§ 34) nicht ein. 

(2) Der Monatsbezug eines Beamten, der eine der im§ 8 

Abs. 1 des Bezügegesetzes, BGBl. Nr. 273/1972, und im§ 1 Abs. 3 

und 4 des Wiener Bezügege~etzes angeführten Fun~tionen oder eine 

vergleichbare Funktion in einem anderen Landtag ausübt, wird auf 

80 v.H. gekürzt. Diese Kürzung wird abweichend vom§ 6 der 

Besoldungsordnung 1967 filr jenen Zeitraum wirksam, für den dem 

Beamten auf Grund der angeführten Funktion eine Amtszulage nach 

dem Bezügegesetz oder dem Wiener Bezügegesetz oder eine ver­

gleichbare Zulage nach einem anderen Landesgesetz gebilhrt. 11 



Artikel III 

(1) Das ehemalige Mitglied des Landtages, das ehemalige 

Mitglied der Landesregierung und der ehemalige Bezirksvor­

steher~Stellvertreter, -die vor dem 1._ Jänner -1981 aus der 

Funktion ausge~chied~n sind und nach dem Wiener_ Bezügegesetz 

in der vor dem 1. Jänner 1981 geltenden Fassung keinen Anspruch 

auf Ruhebezug gehabt haben, erwerben durch dieses Gesetz ~einen 

Anspruch auf Ruhebezug, es sei denn, daß sie am 1. Jänner 1981 

eine der in den Abschnitten Ibis III des Wiener Bezügegesetzes 

angeführten Funktionen innehaben. Entsprechendes gilt für 

Versorgungsbezüge. 

(2) Die vor dem 1. Jänner 1981 liegende Zeit 

a) als Mitglied der Landesregierung gemäß§ 11 lit. d 

des Wiener Bezügegesetzes in der vor dem 1. Jänner 1981 

geltenden Fassung· oder 

b) als Bezirksvorsteher-Stellvertreter 

ist bei der Bemes~ung der ruhebezugsfähigen Ges~mtzeit gemäß 

§ 5 Abs. 2, § 17 Abs. 1, § 2~ Abs. 2. oder§ 29a Abs. 2 des 

Wiener Bezügegesetzes nur dann zu berücksich~igen, wenn der 

Funktionär bis 31. Dezember 1981 einen Antrag ~tellt . 

. (3) Wird ein -Antrag gemäß Abs. 2 gestellt, so ist für jeden 

Monat der im Abs. 2 lit. a angeführten Zeit ein Pensionsbeitrag 

von S 2.850 und für jeden Mohat der im Abs. 2 lit. b angeführten 

Zeit ein Pensionsbeitrag von S 1.200 zu entrichten. 

(4) Die Entrichtung des sich gemäß Abs. 3 ergebenden Betrages 

kann in Teilzahlungen, und zwar in höchstens 60 aufeinanct·erfolgen­

den Monatsraten, bewilligt werden. 

(5) Auf die ehemaligen Landeshauptmänner, die vor dem 

1. Jänner 1978 aus der Funktion ausgeschieden sind, sowie auf 

deren Hinterbliebene· ist gemäß Art. II Abs. 2 des Bundesver­

fassungsgesetzes BGBl. Nr. 539/1977 das Wiener Bezügegesetz 

in der am 31. Dezemb~r 1977 - geltenden Fassung weiterhin anzu­

wenden. 



Artikel IV 

Soweit Art. III auf (ehemalige) Bezirksvorsteher-Stellvertreter 

und ihre Hinterbliebenen anzuwenden ist, handelt es sich um 

· Aufgaben, die von der Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich zu 

besorgen sind. 

Artikel V 

Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 1981 in Kraft. 
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